
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Uwe Witt,
Jörg Schneider, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/20825 –

Aktuelle Daten und Entwicklungen beim Unterhaltsvorschuss – Teil 2

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) stellt eine 
besondere Sozialleistung für Kinder und ihre alleinerziehenden Elternteile dar, 
die weitgehend unabhängig vom Einkommen der Alleinerziehenden gezahlt 
wird. Die Leistung soll Alleinerziehenden und ihren Kindern in Situationen 
helfen, in denen die Alleinerziehenden den Alltag, die Betreuung und die Er-
ziehung ihrer Kinder weitgehend allein bewältigen und sich um die Durchset-
zung der Unterhaltsansprüche kümmern müssen. Die Leistung nach dem UVG 
bezweckt, einen (teilweisen) Ausgleich für die Mehrfachbelastung des betreu-
enden Elternteils zu gewähren, der neben seiner eigenen Unterhaltsverpflich-
tung den ausbleibenden Barunterhalt des anderen Elternteils abzudecken hat, 
zumal die Betroffenen in aller Regel auch für ihren eigenen Lebensunterhalt 
sorgen müssen.

Die Ausgaben für Leistungen nach dem UVG werden anteilig von Bund und 
Ländern getragen. Bis zum 30. Juni 2017 lag der Anteil des Bundes gemäß § 8 
Absatz 1 Satz 1 UVG bei einem Drittel, der Anteil der Länder bei zwei Drit-
teln. Zum 1. Juli 2017 stieg der Anteil des Bundes im Zuge des Ausbaus des 
UVG auf 40 Prozent.

1. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der leistungs-
berechtigten Kinder nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in den Jahren 
2000, 2010, 2015, 2018, 2019, und wie hoch ist sie aktuell (bitte nach 
Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Bundesländern 
getrennt ausweisen und jeweils die relative Veränderung von 2000 auf 
2019 sowie 2017 auf 2019 ausweisen)?

Die Zahl der leistungsberechtigten Kinder nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
(UVG) liegt dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) jeweils für die Jahre 2000, 2010, 2015, 2018 bis 2019 vor und kann 
den Tabellen in der Anlage entnommen werden. Die aktuellen Zahlen, also zum 
Stichtag 30. Juni 2020, liegen dem BMFSFJ noch nicht vor.
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Die relative Veränderung von 2000 auf 2019 sowie von 2018 auf 2019 ist eben-
falls den Tabellen in der Anlage zu entnehmen.

2. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittliche 
Dauer der Bewilligungsverfahren nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in 
den Jahren 2000, 2010, 2015, 2018 sowie 2019, und wie hoch ist sie aktu-
ell (bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie 
Bundesländern getrennt ausweisen)?

Der Bundesregierung liegen dazu keine statistischen Daten vor.

3. Wie viele Bewilligungsverfahren auf Unterhaltsvorschuss wurden nach 
Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2000, 2010, 2015, 2018 so-
wie 2019

a) unter einem Monat,

b) unter drei Monaten,

c) unter sechs Monaten,

d) unter zwölf Monaten,

e) nach mehr als zwölf Monaten

abgeschlossen (bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundeslän-
dern sowie Bundesländern getrennt ausweisen)?

Das BMFSFJ erfasst seit 2018 hinsichtlich der Dauer des Bewilligungsverfah-
rens, ob die Dauer vom tatsächlichen Eingang des Antrags bis zur Bewilligung 
des Anspruchs bis drei Monate oder über drei Monate beträgt. Die Dauer von 
Ablehnungen wird nicht erfasst.
Eine weitergehende Differenzierung entsprechend der Fragestellung erfolgt 
nicht. Die vorliegenden Daten für 2018 und 2019 können den Tabellen in der 
Anlage entnommen werden.
Zu den Jahren 2000, 2010 und 2015 liegen der Bundesregierung keine statisti-
schen Daten vor.

4. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche 
Zahlbetrag für Leistungen nach dem UVG in den Jahren 2000, 2010, 
2015, 2018, 2019 (bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundes-
ländern sowie Bundesländern getrennt ausweisen)?

Die Frage wird dahingehend ausgelegt, dass nach dem tatsächlichen durch-
schnittlichen Zahlbetrag unter Berücksichtigung von Unterhaltsvorschuss-
Zahlungen unter dem Höchstsatz gefragt ist. Unterhaltsvorschuss-Zahlungen 
werden dann unter dem Höchstsatz gezahlt, wenn Unterhaltszahlungen oder 
Waisenbezüge angerechnet werden (so genannte Teilleistungsfälle).
Daten über die Höhe und die Anzahl von Teilleistungsfällen liegen der Bundes-
regierung jedoch nicht vor.
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5. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Ausgaben nach 
dem Unterhaltsvorschussgesetz in den Jahren 2000, 2010, 2015, 2018, 
2019 (bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie 
Bundesländern getrennt ausweisen und jeweils die relative Veränderung 
von 2000 auf 2019 sowie 2018 auf 2019 ausweisen)?

Die Ausgaben für Leistungen nach dem UVG werden anteilig von Bund und 
Ländern getra gen. Bis zum 30. Juni 2017 lag der Anteil des Bundes gemäß § 8 
Absatz 1 Satz 1 UVG bei einem Drittel, der Anteil der Länder bei zwei Drit-
teln. Zum l. Juli 2017 stieg der Anteil des Bundes im Zuge des Ausbaus des 
UVG auf 40 Prozent.
Die Länder beteiligen die Kommunen auf der Grundlage von gemäß § 8 Absatz 
1 Satz 2 UVG möglichen eigenen Regelungen in unterschiedlichem Umfang an 
den Ausgaben.
Die Ausgaben werden in den Tabellen in der Anlage insgesamt in Euro sowie 
ohne Verrechnung mit den Einnahmen in den Jahren 2000, 2010, 2015, 2018 
und 2019 dargestellt.
Die relativen Veränderungen von 2000 auf 2019 sowie 2018 auf 2019 sind 
ebenfalls in den Tabellen in der Anlage ausgewiesen.

6. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Einnahmen nach 
dem Unterhaltsvorschussgesetz in den Jahren 2000, 2010, 2015, 2018, 
2019 (bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie 
Bundesländern getrennt ausweisen und jeweils die relative Veränderung 
von 2000 auf 2019 sowie 2018 auf 2019 ausweisen)?

Bei der Antwort wird davon ausgegangen, dass nur nach den Einnahmen aus 
dem Rückgriff nach § 7 UVG, nicht aber nach den Einnahmen nach § 5 UVG 
gefragt ist.
Der Bund erhält von den Einnahmen aus dem Vollzug des UVG den seiner 
Ausgabenbeteiligung entsprechenden prozentualen Anteil. Bis zum 30. Juni 
2017 lag der Anteil des Bundes gemäß § 8 Absatz 2 UVG bei einem Drittel, 
der Anteil der Länder bei zwei Dritteln. Zum 1. Juli 2017 stieg der Anteil des 
Bundes im Zuge des Ausbaus des UVG auf 40 Prozent.
Die Einnahmen des Bundes und der Länder in Euro in den Jahren 2000, 2010, 
2015, 2018 und 2019 werden in den Tabellen in der Anlage dargestellt. Die re-
lativen Veränderungen von 2000 auf 2019 sowie von 2018 auf 2019 sind eben-
falls in den Tabellen in der Anlage dargestellt.

7. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Rückgriffquoten 
(Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben) im Rahmen des Un-
terhaltsvorschussgesetzes in den Jahren 2000, 2010, 2015, 2018, 2019 
(bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Bun-
desländern getrennt ausweisen und jeweils die relative Veränderung von 
2000 auf 2019 sowie 2018 auf 2019 ausweisen)?

Die vom BMFSFJ ermittelte Rückgriffquote stellt die Einnahmen den Ausga-
ben im jeweiligen Kalenderjahr gegenüber. Folglich sinkt die Rückgriffquote 
bei gleichbleibenden Einnahmen bereits dann „automatisch“, wenn der Unter-
haltsvorschuss-Satz steigt (also ein höherer Unterhaltsvorschuss gezahlt wird).
Aufgrund des Leistungsausbaus und den damit verbundenen Mehrausgaben ab 
dem zweiten Halbjahr 2017 ist die Rückgriffquote ab diesem Jahr nicht mehr 
mit den Vorjahren vergleichbar.
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Die Höhe der Rückgriffquote wird darüber hinaus durch weitere Faktoren be-
einflusst. In Bundesländern mit bezogen auf die Bevölkerungszahl bundesweit 
höheren Anteilen an Bedarfsgemeinschaften mit SGB-II-Bezug ist es naturge-
mäß schwieriger, den bundesweit einheitlich bemessenen Kindesunterhalt 
durchzusetzen als in Bundesländern mit einer besseren Wirtschafts- und Arbeit-
nehmerstruktur.
Die Rückgriffquoten der einzelnen Bundesländer, unterschieden nach neuen 
und alten Bundesländern, sind für die Jahre 2000, 2010, 2015, 2018 und 2019 
in den Tabellen in der Anlage abgebildet. Die relativen Veränderungen von 
2000 auf 2019 sowie 2018 auf 2019 sind ebenfalls in den Tabellen in der Anla-
ge ausgewiesen.

8. Wie viele Rückgriffe erfolgten nach Kenntnis der Bundesregierung in den 
Jahren 2000, 2010, 2015, 2018 sowie 2019 im Rahmen des Unterhaltsvor-
schussgesetzes insgesamt, und in wie vielen Fällen konnten die Ansprüche

a) ganz realisiert werden,

b) teilweise realisiert werden,

c) nicht realisiert werden

(bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Bun-
desländern getrennt ausweisen)?

Daten zur Gesamtzahl an „Rückgriffen“ liegen der Bundesregierung nicht vor. 
Der Erfolg des Rückgriffs wird im Rahmen der UVG-Geschäftsstatistik nicht 
für alle Fälle, sondern nur für die Fälle erfasst, für die die Leistung im jeweili-
gen Kalenderjahr ganz aufgehoben wurde.

9. Bei wie vielen Ansprüchen und in welcher Höhe wurde nach Kenntnis der 
Bundesregierung in den Jahren 2000, 2010, 2015, 2018 sowie 2019

a) keine Beitreibung aufgrund § 7a UVG (SGB-II-Bezug; SGB II = 
Zweites Buch Sozialgesetzbuch) vorgenommen,

b) die Forderung niedergeschlagen

(bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Bun-
desländern getrennt ausweisen)?

§ 7a UVG wurde erst im Rahmen des UVG-Ausbaus zum 1. Juli 2017 einge-
führt. Frühere statistische Daten sind somit ausgeschlossen. Die Anzahl an un-
befristeten Niederschlagungen wird seit der Neufassung der UVG-Geschäfts-
statistik 2018 erfasst.
Im Jahr 2018 erfolgte in 65.415 Fällen bundesweit keine Beitreibung bei SGB 
II-Bezug (§ 7a UVG). In 9.763 Fällen bundesweit erfolgte eine unbefristete 
Niederschlagung.
Die statistischen Daten für das Jahr 2019, differenziert nach Bundesländern, 
sind in der Anlage dargestellt.

10. Bei wie vielen Ansprüchen und in welcher Höhe wurde nach Kenntnis 
der Bundesregierung in den Jahren 2000, 2010, 2015, 2018 sowie 2019 
eine Pfändung von Lohn- und Kontoguthaben vorgenommen (bitte nach 
Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Bundesländern 
getrennt ausweisen)?

Statistische Daten hierzu liegen der Bundesregierung nicht vor.
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11. Inwieweit konnte nach Kenntnis der Bundesregierung das Ziel der UVG-
Reform erreicht werden, den Rückgriff bei den Unterhaltsschuldnern zu 
verbessern?

Auf welche Kennzahlen stützt sich die Bundesregierung in ihrer Bewer-
tung?

Der Bund-Länder-Prozess zur Verbesserung des Rückgriffs wurde seitens des 
BMFSFJ und der Länder mit großem Einsatz umgesetzt.
Die Einnahmen im Rückgriff konnten trotz der Kraftanstrengungen, die die 
Unterhaltsvorschuss-Stellen im Zuge des Ausbaus des UVGs seit 2017 leisten 
mussten, von rund 209 Mio. Euro im Jahr 2017 auf rund 360 Mio. Euro im Jahr 
2019 gesteigert werden (jeweils für Bund und Länder zusammen bei deutlich 
gestiegenen Ausgaben in diesem Zeitraum). Neben den Einnahmen aus dem 
Rückgriff wertet das BMFSFJ die jährliche Geschäftsstatistik aus. Außerdem 
hat das BMFSFJ gemeinsam mit den Ländern ein Forderungsmanagement ein-
geführt, mit dem die Erfassung und Niederschlagung von Rückgriffforderungen 
zukünftig vereinheitlicht werden soll.

12. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Unterhalts-
vorschussstellen in den Jahren 2000, 2010, 2015, 2018 sowie 2019 ent-
wickelt (bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern so-
wie Bundesländern getrennt ausweisen)?

Nach Kenntnis der Bundesregierung wurden die bestehenden Strukturen an 
Unterhaltsvorschuss-Stellen in den Ländern in den letzten Jahren weitestge-
hend aufrechterhalten, jedoch personell erheblich aufgestockt.
Die Anzahl der Unterhaltsvorschuss-Stellen wird seitens des BMFSFJ nicht 
statistisch erfasst. Im Jahr 2019 gab es nach Kenntnis der Bundesregierung 581 
Unterhaltsvorschuss-Stellen.

13. Ist nach Ansicht der Bundesregierung die aktuelle Personalausstattung in 
den Unterhaltsvorschussstellen der Länder ausreichend, um einen effekti-
ven und effizienten Vollzug des UVG sicherzustellen?

Die Personalausstattung in den Unterhaltsvorschuss-Stellen ist für die Aufga-
benerledigung und mithin auch für die weitere Verbesserung des Rückgriffs ein 
wesentlicher Faktor. Es kommt dabei auf die Personalquantität und auch auf die 
Qualifikation des Personals an.
Der Unterhaltsvorschuss wird gemäß Artikel 84 Grundgesetz von den Ländern 
als eigene Angelegenheit ausgeführt. Die Länder haben die Aufgabenwahrneh-
mung weitestgehend auf die Kommunen übertragen, die die Personalhoheit ha-
ben.
Der Bundesregierung liegen keine aktuellen kommunalen Daten über die Per-
sonalausstattung der rund 580 kommunalen Unterhaltsvorschuss-Stellen vor.

14. Wie viele Verurteilungen wegen Verletzung der Unterhaltspflicht nach 
§ 170 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs (StGB) gab es nach Kenntnis der 
Bundesregierung in Jahren 2000, 2010, 2015, 2017, 2018 sowie 2019 
(bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie 
Staatsangehörigkeit: Deutsche, Ausländer getrennt ausweisen)?

Für das Jahr 2000 weist die damalige Arbeitsunterlage Strafverfolgung insge-
samt 3822 rechtskräftig Verurteilte wegen Verletzung der Unterhaltspflicht 
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nach § 170 Abs. 1 StGB aus, darunter 3763 Männer. Die Strafverfolgungssta-
tistik wurde erst beginnend mit dem Berichtsjahr 2007 flächendeckend in allen 
Bundesländern eingeführt, so dass weitere Daten im Sinne der Fragestellung 
nicht vorliegen.
Für die Jahre 2010, 2015, 2017 und 2018 sind die Daten zu Verurteilungen we-
gen Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 170 Absatz 1 StGB entsprechend 
der Fragestellung den Tabellen der beigefügten Anlage zu entnehmen. Im Jahr 
2010 gab es noch keine Ausweisung der Statistik nach Staatsangehörigkeiten.
Die Daten für 2019 liegen voraussichtlich erst im November 2020 vor.

15. Wie viele Verurteilungen wegen Verletzung der Unterhaltspflicht nach 
§ 170 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs gab es nach Kenntnis der Bundes-
regierung in den Jahren 2000, 2010, 2015, 2017, 2018 sowie 2019 mit 
Verhängung eines Fahrverbotes gemäß § 44 StGB als Nebenstrafe (bitte 
nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Staatsan-
gehörigkeit: Deutsche, Ausländer getrennt ausweisen)?

In den Jahren 2017 und 2018 gab es bundesweit im Ergebnis der Rechtspflege-
statistik des Statistischen Bundesamts (Sonderauswertung Verurteilungen nach 
Straftatbestand mit Nebenfolgen/Nebenstrafen) keine Verurteilungen mit Ver-
hängung eines Fahrverbots.
Erst seit dem 24. August 2017 ist die Neuregelung des § 44 StGB in Kraft 
(BGBl. 2017 I, 3202), wonach Richterinnen und Richter Fahrverbote nun auch 
wegen Straftaten verhängen können, die nichts mit dem Führen eines Kraftfahr-
zeugs zu tun haben. Deshalb sind vor 2017 dazu keine Angaben möglich.
Die Daten für 2019 liegen voraussichtlich erst im November 2020 vor.

16. Welche Gründe haben dazu geführt, dass das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2019 bei Kapitel 17 01 Titel 
632 07 – Ausgaben nach § 8 Absatz 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes – 
eine überplanmäßige Ausgabe bis zur Höhe von 170 Mio. Euro beantra-
gen musste (vgl. Ausschussdrucksache 19(8)4450)?

Welche Konsequenten zieht die Bundesregierung daraus?

Die im Bundeshaushalt 2019 eingestellten Mittel für die Bundesbeteiligung an 
den Ausgaben nach dem UVG von 718 Mio. Euro waren im Oktober nahezu 
ausgeschöpft. Zu diesem Zeitpunkt wurden bis zum Ende des Haushaltsjahres 
2019 Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 888 Mio. Euro für den Bund er-
wartet. Dies entspricht einem Mehrbedarf in Höhe von 170 Mio. Euro. Tatsäch-
lich benötigt wurden bis Ende 2019 rund 871 Mio. Euro.
Bei Aufstellung des Haushalts im Jahr 2018 war der sich im Oktober 2019 ab-
zeichnende Gesamtbedarf nicht absehbar. Im 2. Halbjahr 2018 lag die aktuellste 
gemeldete Zahl der Leistungsberechtigten (Stichtag 31.03.2018) bei rd. 
713.000 Kindern. Der prognostizierte Aufwuchs ging von einem Anstieg auf 
etwa 775.000 leistungsberechtigte Kinder in 2019 aus. Am Stichtag 31.12.2019 
waren jedoch 822.779 Kinder leistungsberechtigt. Zudem stieg der Anteil der 
älteren Kinder mit höherem Leistungsanspruch.
Die hohe Anzahl an berechtigten Kindern zeigt, wie wichtig der Ausbau des 
Unterhaltsvorschusses war und wie nötig die Unterstützung der Alleinerziehen-
den und ihrer Kinder ist. Gleichzeitig arbeitet das BMFSFJ gemeinsam mit den 
Ländern weiterhin intensiv an der Verbesserung des Rückgriffs, damit Eltern, 
die ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen, zur Zahlung angehalten werden.
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17. Welche Gründe haben dazu geführt, dass das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2017 bei Kapitel 17 01 Titel 
632 07 (Ausgaben nach § 8 Absatz 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes) 
eine überplanmäßige Ausgabe bis zur Höhe von 74 Mio. Euro beantra-
gen musste (vgl. Bundesratsdrucksache 778/17, https://www.bundesra
t.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0701-0800/778-17.pdf?__blob=publi
cationFile&v=1)?

Welche Konsequenzen hat die Bundesregierung daraus gezogen?

Die Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss sind im Jahr 2017 durch die im 2. 
Halbjahr in Kraft getretenen Verbesserungen stark angestiegen. Mit dem Aus-
bau des Unterhaltsvorschusses wurde die Höchstleistungsdauer von 72 Mona-
ten aufgehoben und die Altersgrenze von der Vollendung des 12. Lebensjahres 
auf die Vollendung des 18. Lebensjahres angehoben. Der Anstieg der Ausga-
ben, also die Abbuchungen durch die Länder, fand jedoch erst in den letzten 
Wochen des Jahres statt. Die Entwicklung in den rund 580 kommunalen 
Unterhaltsvorschuss-Stellen war sehr unterschiedlich. Insgesamt handelte es 
sich Ende 2017 um eine einmalige besondere Situation aufgrund des gerade 
erst in Kraft getretenen Ausbaus des UVG.
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